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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.04.2026 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

um Kommunen beim Erhalt ihrer Infrastruktur und der Bewältigung von Zukunftsaufgaben zu 

unterstützen, hat die Thüringer Landesregierung ein kommunales Investitions-Programm 2026-

2029 aufgelegt. Aus diesem erhält die Stadt Erfurt ein Kreditkontingent in Höhe von mehr als 100 

Mio. Euro zusätzlich. Die Mittel sind für Investitionen in die kommunale Infrastruktur vorgesehen, 

wie beispielsweise für den Bau oder die Sanierung von Schulen, Straßen, Sportstätten oder 

Verwaltungsgebäuden. Die Antragstellung ist seit dem 1.März 2026 möglich. 

 

Ich frage den Sie daher: 

 

1. Welche konkreten Maßnahmen, mit welche Mittelumfang, sollen in den Jahren 2026 – 2029 

aus dem Kommunalen Investitions-Programm des Landes finanziert werden und für wann 

ist je die Antragsstellung geplant? (Bitte tabellarisch aufschlüsseln) 

2. Welche davon sind Maßnahmen, die bereits 2025 im Haushalt enthalten waren, aber aus 

unterschiedlichen Gründen nicht realisiert werden konnten und welche wurden mit dem 

Haushalt 2026/2027 neu eingeordnet? 

3. Welche Abweichungen ergeben sich gegebenenfalls zum beschlossenen Haushaltsplan?  

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

08.04.2026, gez. i. A. xxxxxxxxxxxxxx   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Herr 

Robeck 

    

Titel der Drucksache: 

Wofür gibt Erfurt 100 Mio. Euro aus dem 

kommunalen Investitionsprogramm des 

Landes für 2026-2029 aus? 
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